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I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

240	 Regionalverband Ruhr

Die 1. Sitzung der Verbandsversammlung (Konstituierung) 
findet am

Freitag, 28. November 2025 – 10:00 Uhr – 
im Plenarsaal 

Kronprinzenstr. 35/Erdgeschoss, 45128 Essen

statt.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

.	� Eröffnung und Begrüßung durch den bisherigen Vor-
sitzenden

.	 Angelegenheiten nach RVR-Gesetz

1.	 Feststellung der/des Altersvorsitzenden

2.	� Bestellung der Schriftführung nebst Stellvertretungen 
für die 15. Wahlperiode

3.	� Festlegung der Zahl der Stellvertretungen des/der Vor-
sitzenden der Verbandsversammlung

4.	� Wahl der/des Vorsitzenden nebst Stellvertretungen für 
die Verbandsversammlung

5.	� Einführung und Verpflichtung

6.	� Wahl der beratenden Mitglieder der 15. Verbandsver-
sammlung

7.	 Ausschüsse

7.1	 Bildung und Zuständigkeiten der Fachausschüsse

7.2	� Personelle Besetzung des Verbandsausschusses und 
der Fachausschüsse

C:	� Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen� 437

240	� Regionalverband Ruhr� 437

7.3	� Bestellung der Ausschussvorsitzenden und der Stell-
vertretungen für die Ausschüsse (einschließlich Ver-
tretung für den Verbandsausschuss)

8.	� Organe der Beteiligungsgesellschaften 

8.1	� Bestellung von Vertreter*innen in die Gesellschafter-
versammlungen der Beteiligungsgesellschaften des 
Regionalverbandes Ruhr

8.2	� Abberufung und Bestellung/Vorschlag von Vertre-
ter*innen in den Gremien der Beteiligungsgesell-
schaften des Regionalverbandes Ruhr

9.	 Weitere Gremien

9.1	� Entsendung von Mitgliedern der Verbandsversamm-
lung des RVR in die Beratungsgremien der Regiona-
len Kulturpolitik

9.2	� Beirat Regionalentwicklung: Benennung von politi-
schen Vertreter*innen für die aktuelle Wahlperiode

10.	� Vorlagen aus den Fachbereichen zu Angelegenheiten 
nach RVRG

10.1	� Fortschreibung des Gleichstellungsplans 2025 - 2030 
zur Gleichstellung von Frauen und Männern beim 
RVR inkl. Abschlussbericht zur Umsetzung des 
Gleichstellungsplans 2020 - 2025

10.2	� Überplanmäßige Mittelbereitstellung für das Pro-
jekt "Wasserspielplatz Vonderort" (I-9140143 / KTR 
0600005)

10.3	� Angelegenheiten der Manifesta 16 Ruhr gGmbH - 
Änderung des Gesellschaftsvertrages

10.4	� Angelegenheiten der Kultur Ruhr GmbH - Änderung 
des Gesellschaftsvertrages

C:	 Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen
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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung 69

42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissionsschutz- 
rechtlichen Genehmigungsbescheides vom 19.01.2017 
zur Errichtung und Betrieb des Steinkohlekraftwerks 
Datteln 4 69

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen 70

44 1. Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe für 
das Haushaltsjahr 2018 70Hinweis

Die letzte Ausgabe des Amtsblattes für den Regierungsbezirk Münster erscheint am Freitag, dem 
19. Dezember 2025 als Nummer 51.

Der Redaktionsschluss hierzu ist am Freitag, dem 12. Dezember 2025, 10:00 Uhr.

Der Erscheinungstermin der ersten Ausgabe Amtsblatt Nr. 1/2 des Jahres 2026 ist am Freitag, 
dem 09. Januar 2026.

Hierzu ist am Montag, dem 05. Januar 2026, 09:00 Uhr Redaktionsschluss.



Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster438

11.	 Anfragen und Mitteilungen

.	 Angelegenheiten nach Landesplanungsgesetz

12.	 Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

.	 Angelegenheiten nach RVR-Gesetz

13.	 Anfragen und Mitteilungen

Essen, 13.11.2025

 

Dr. Frank Dudda 
Vorsitzender der Verbandsversammlung

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 437-438
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